
Unfällen — ein nicht selten vorkommendes Delikt — 
gewünscht.

Die Abgrenzung zwischen Körperverletzung und Be
leidigung, die den Gerichten oft große Schwierigkeiten 
bereitet, ist etwas zu kurz behandelt (S. 108). Vergeb
lich sucht man nach einer Abgrenzung der Beleidigung 
von der Staatsverleumdung.

Völlig unbefriedigend ist die Frage beantwortet, ob 
einzelne Finger oder Fingerglieder als „wichtige Glie
der“ im Sinne des § 224 StGB ahzusehen sind (S. 62). 
Es ist jedenfalls nicht einzusehen, weshalb ein Ver
brecher nur deshalb nicht gern. § 224 StGB bestraft 
werden soll, weil er einem Landarbeiter — dem 
Maschinisten und Ingenieur von morgen — und nicht 
einem Feinmechaniker oder Pianisten den Finger ab
geschlagen hat. Ausgehend davon, daß vom anatomi
schen Standpunkt jedes Glied wichtig ist, hätte m. E. 
der Klasseninhalt dieser Bestimmung aufgedeckt wer
den müssen. Die wenig kritische Verarbeitung der alten 
sanktionierten Normen kommt besonders deutlich bei 
der Behandlung der Verbrechen gegen die Ehre zum 
Ausdruck (S. 84). So wird z. B. die gesamte Problematik 
der „unwahren Tatsachen“ als gegeben hingenommen, 
ohne daß auf die vielen kritischen Hinweise dazu aus 
Schrifttum und Praxis eingegangen wird (vgl. dagegen 
Heft 3, S. 44, Fußnote).

Schließlich sei bemängelt, daß die Verfasser das Ver
hältnis zwischen § 244 StPO und § 194 StGB überhaupt 
nicht erwähnen. Eine wissenschaftliche Stellungnahme 
zu dieser Frage wäre um so wichtiger gewesen, als sich 
hier die Meinungen der Praktiker teilen. Während die 
einen die Auffassung vertreten, § 194 StGB sei durch 
§ 244 StPO gegenstandslos geworden und ein Antrag 
des Verletzten nicht mehr erforderlich, 'bejahen die 
anderen die Notwendigkeit eines Antrags, und zwar 
auch dann, wenn der Staatsanwalt die Sache gemäß 
§ 244 StPO von Amts wegen verfolgen will*).

•

In dem von H ü b n e r  aus gearbeiteten Heft 3 — „Ver
brechen gegen das gesellschaftliche, persönliche und 
private Eigentum“ — sind neben den Fragen der An
wendung des VESchG die des Diebstahls und der Unter
schlagung, des Raubes und Betruges, der Untreue und 
der Hehlerei sowie der Sachbeschädigung und der 
Urkundenfälschung enthalten. Bei der Darstellung des 
durch die genannten Verbrechen angegriffenen allge
meinen Objekts (S. 10) geht der Verfasser vom marxisti
schen Eigentumsbegriff aus.

Besonders wertvoll ist die geschlossene Darstellung 
der Probleme, die sich aus der Anwendung des VESchG 
ergeben: z. B. die Fragen der Abgrenzung zwischen 
VESchG und StGB, die Besonderheiten der Urkunden
fälschung nach § 2 Abs. 1 VESchG, die gruppenweise 
und mehrfache Begehung sowie die Anwendung von 
Gewalt und Diebeswerkzeugen. Wenn darin jeweils 
auch nur die Hauptfragen behandelt werden konnten, 
so geben sie dem Praktiker doch die Voraussetzungen 
zur Lösung auch anderer Fragen, weil sie jeweils auf 
das Wesen der Sache eingehen. Die ständige Arbeit 
gerade mit diesem Heft, das die Hauptfragen der Arbeit 
der Strafgerichte berührt, ist daher jedem Richter und 
Staatsanwalt angelegentlich zu empfehlen.

Für die Praxis wenig fruchtbar ist die Darstellung des 
Problems der „strafbaren Handlung“ im Hehlereitat
bestand (S. 67, 68)4). Richtig ist, daß die von L ö w e n 
t h a l 5 )  vertretene Auffassung zu unbilligen Ergebnissen 
führt; jedoch ist das Problem unter Berufung auf das 
„Wollen des bürgerlichen Gesetzgebers“, wie Hübner 
dies tut, nicht zu lösen.

Bei der Behandlung des VESchG vermißt man die 
Frage der Abgrenzung zu Art. 6 der Verfassung. Gerade 
hierin begegnen aber der Praxis häufig große Schwierig
keiten. So gibt es zahlreiche Urteile, in denen die An
wendung des Volkseigentumsschutzgesetzes mit der Be
gründung abgelehnt wird, daß der Angeklagte „kein 
Feind unserer Ordnung“ sei. In dieser Feststellung, die 
oft völlig unzureichend begründet wird, erblicken viele

•) vgl. hierzu den Beschluß des BG Dresden mit Anm. von 
Reinwarth auf S. 381 dieses Heftes.

C) vgl. hierzu auch Troch in NJ 1956 S. 303.
5) NJ 1954 S. 425 (Die Quellenangabe im Heft 3, S. 67, ist 

unrichtig).

Gerichte irrigerweise das Kriterium der Abgrenzung 
zwischen den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs und 
dem Volkseigentumsschutzgesetz. Wenn Heft 3 der 
Materialien zu dieser Frage feststellt, daß „... die 
Handlung eines bewußten Schädlings anders zu be
urteilen ist als die eines Täters, der aus Interessen- 
losigkeit . . . ,  politischer Zurückgebliebenheit, Leicht
fertigkeit oder Not“ gehandelt hat, ohne dabei gleich
zeitig auf Art. 6 der Verfassung hinzuweisen, so kann 
diese Auffassung noch verstärkt werden (S. 88). Hier 
wäre es zur wirksamen Unterstützung der Praxis not
wendig gewesen darzulegen, daß die Handlung eines 
Schädlings dann ein Staatsverbrechen ist, wenn sie in 
objektiver Hinsicht geeignet war, die politische oder 
ökonomische Basis unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
zu untergraben oder zu schädigen, wie beispielsweise 
die bei der Sachbeschädigung auf S. 73 angeführte 
Sprengung eines Turmdrehkranes des VEB Fischkombi
nats Rostock durch einen KgU-Agenten.

Eine sprachliche Ungenauigkeit enthält der Abschnitt 
über die Urkundenfälschung (S. 74). Hier muß es wohl 
heißen, daß die in den §§ 267 ff. StGB beschriebenen 
T a t b e s t a n d s m e r k m a l e  (nicht: Verbrechen) die 
Sicherheit... des Rechtsverkehrs schützen.

*

Das die „Verbrechen gegen die Volkswirtschaft“ be
handelnde Heft 4 ist gleichfalls eine gute Hilfe, zumal 
darin dem Praktiker erstmals auch eine geschlossene 
Darstellung der Bestimmungen des HSchG sowie der 
Normen über den Schutz unserer Währung, des Steuer- 
und Preissystems in die Hand gegeben ist. Während 
etwa bis zum Beginn des ersten Fünfjahrplans die 
Mehrzahl der Angriffe gegen die WStVO eine Verbesse
rung der materiellen Lage der Täter zum Ziele hatten, 
handelt es sich heute mehr darum, daß Fragen der un
genügenden Leitung und Planung der Wirtschaft sowie 
der Produktion selbst zu entscheiden sind. Die Arbeit 
der Gerichte ist daher wesentlich schwieriger geworden. 
Diese Tatsache ist bisher zu wenig beachtet worden, er
fordert aber größte Sachkenntnis der Richter und 
Staatsanwälte.

Dieser Umstand sowie die Tatsache, daß auf Grund 
der besonderen Lage in Deutschland imperialistische 
Agenturen ein günstiges Betätigungsfeld gegen unsere 
Wirtschaft haben, gewinnt bei der Abgrenzung zwischen 
Wirtschaftsverbrechen und Staatsverbrechen besondere 
Bedeutung. In dieser Beziehung gibt der sehr kurze Ab
schnitt nicht die erforderliche Anleitung (S. 15). Der 
Verfasser geht davon aus, daß durch die Normen der 
WStVO nur solche Verbrechen erfaßt werden, „ . . .  die 
sich n i c h t  gegen die Wirtschaftsordnung als G a n z e s  
ibzw. gegen den ökonomischen Aufbau der DDR ü b e r 
h a u p t  richten, sondern lediglich gegen bestimmte 
T e i l e  der Wirtschaftsordnung“. Er führt sodann zur 
Kennzeichnung der Teile an: „ . . .  die Durchführung der 
Planung, die Versorgung der Bevölkerung, das Bewirt
schaftungssystem, den innerdeutschen Handel . . . 
u. a. m.“ (S. 15).

Diese These ist m. E. ungenau. Sie stimmt mit der 
gegenwärtigen Klassenkampfsituation nicht mehr über
ein. Die politische und sozialökonomische Basis der 
Deutschen Demokratischen Republik hat sich in
zwischen so gefestigt, daß die Kraft der verbliebenen 
Ausbeuterklassen samt ihrer imperialistischen Agentu
ren nicht mehr ausreicht, unsere Wirtschaftsordnung als 
Ganzes bzw. den ökonomischen Aufbau überhaupt 
ernstlich anzugreifen. Der Klassenkampf konzentriert 
sich — wie die 3. Parteikonferenz der SED feststellte — 
gegen die Kräfte, die „den friedlichen Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
zu s t ö r e n  suchen“. Auch dem ärgsten Feind ist in
zwischen klar geworden, daß die Frage: Wer—wen? 
zugunsten des Sozialismus entschieden ist. Es ist des
halb klar, daß die imperialistischen Agenturen ihre 
Störungsversuche in erster Linie gegen wichtige und 
empfindliche Teile unserer Wirtschaftsordnung richten. 
So wird z. B. durch Sprengung von Brücken der ge
sicherte Personen- und Güterverkehr, durch Verbrei
tung gefälschter Lebensmittelkarten das Bewirt
schaftungssystem oder durch Abwerbung von Fach
kräften die Durchführung der Planung angegriffen.

Weil der Verfasser diese Gesichtspunkte außer acht 
läßt, führt seine Darstellung zu Schwierigkeiten bei der
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